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Bund und Behörden versprechen sich von der interprofessionellen Zusammenar-
beit die Lösung der drängenden Probleme in der medizinischen Grundversorgung.
Interprofessionalität soll das mangelnde Angebot an ärztlichem Fachpersonal
kompensieren und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach Leistungen von
chronisch kranken und polymorbiden Menschen befriedigen. Der Bund will die
interprofessionelle Zusammenarbeit von 2017 bis 2020 mit vier Millionen Franken
fördern. Interprofessionalität lässt sich zwar behördlich planen. Doch ohne den
Willen zur Umsetzung zusammen mit unserer Basis funktioniert sie nicht. Die
betroffenen Berufsgruppen müssen aufeinander zugehen, wie dies auf der «Platt-
form Interprofessionalität in der primären Grundversorgung» (www.interprofes-
sionalitaet.ch) bereits geschieht. Solche Plattformen können Grundlagen schaf-
fen, um koordinierte Versorgungsangebote aufzubauen oder bestehende lokale
Strukturen zu stärken. 

Niedergelassene Ärzte und Apotheker in Freiburg tauschen sich seit einigen Jah-
ren erfolgreich in gemischten Qualitätszirkeln aus. Beide Berufsgruppen profitie-
ren vom gegenseitigen Wissensaustausch – fachlich und menschlich. Doch noch
sind diese Zirkel zu wenig verbreitet. Es ist aber eine Frage der Zeit: Die flächen-
deckende Ausbreitung interprofessioneller Versorgungsstrukturen wird Koopera-
tionszwänge schaffen, die wenig Räume zur Durchsetzung einseitiger Interessen
bieten. Und die nachfolgende Generation von Ärzten und Apothekern scheint sich
nicht für alte standespolitische Zöpfe zu interessieren. Eine Hausärztin, welche
kürzlich das Symposium der Swiss Young Pharmacists Group besucht hat, resü-
miert: «Mein Eindruck verstärkt sich, dass es der uns nachfolgenden Generation
von Ärzten und Apothekern besser gelingen wird als uns, die Zusammenarbeit
konstruktiv zum Nutzen der Patienten zu gestalten.»

Im aktuellen Medien-Hype im Kanton Bern zum verstärkten Einsatz von Pflegefach-
personen zur Bekämpfung des Ärztemangels wird eine Berufsgruppe mit keinem
Wort erwähnt: Unsere Medizinischen Praxisassistentinnen. Mit ihrer Weiterbildung
zur «Medizinischen Praxiskoordinatorin mit eidg. Fachausweis» bringen sie alle
Voraussetzungen mit, um kompetent chronisch kranke Patienten zu betreuen und
in grossen Praxisstrukturen teamleitende Funktionen zu übernehmen. Eine Ein-
flussnahme auf die Versicherer zur vernünftigen und wirklich kostengünstigen
Abgeltung dieser erweiterten Tätigkeit unserer MPA ist erwünscht!

Dr. med. Beat Gafner
Präsident der Aerztegesellschaft 
des Kantons Bern

Interprofessionalität im Kanton Bern: 
Qualitätszirkel mit Apothekern fördern und 
MPAs einbinden
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Arbeitsgruppe Arzt – Apotheker

Interprofessionalität in der Grundversorgung – 
neu erfinden? Oder im Alltag leben! 

Gemischte Qualitätszirkel Ärzte – Apotheker auf freiwilliger und selbst-
bestimmter Basis haben die besten Arbeitsvoraussetzungen. Eine Empfehlung 

der Berner Arbeitsgruppe Arzt – Apotheker (BEKAG – AKB). 

Dr. med. Beat Gafner, Allgemeine Innere Medizin FMH, 
Präsident der Aerztegesellschaft des Kantons Bern

Die Behandlung von Krankheiten ist heute
oft ein Teamwork unter verschiedenen
Berufsgruppen. Dieses Teamwork hat
unterschiedliche Gesichter. Für uns prakti-
zierende Ärzte ist die Delegation von thera-
peutischen Massnahmen unter Beibehal-
tung der Verantwortung in unseren Händen
eine gangbare Handlungsweise. Das wurde
vom eidgenössischen Parlament jüngst
auch so bestätigt. 

Bezüglich der Qualität der Pharmakothe-
rapie weist die interprofessionelle Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe mit der Offizin-
apothekerschaft einen differenzierten
Aspekt auf. Pharmakotherapie ist komple-
xer, anspruchsvoller, effizienter, aber auch
risikoreicher geworden. Denken wir nur an
die Zunahme der bekannten Interaktionen,
an die intensivierten, onkologischen, ambu-
lanten Therapieschemata, an die vielen
Therapieoptionen und an das praktische
Handling der Inhalationstherapie oder die
kombinierte Diabetestherapie etc., etc.

An der Basis, in der lokalen Grundversor-
gung, funktioniert der Dialog über solche
Fragen zwischen uns niedergelassenen
Ärzten und Apothekern meist gut und
unkompliziert. Dies schliesst unterschied-
liche Meinungen nicht aus, z. B. in Bezug
auf die direkte Medikamentenabgabe, darf
aber nicht einen interessanten, gegenseiti-
gen Lehr- und Lernprozess verhindern.

Die Hausärzte Schweiz, PharmaSuisse und
andere Verbände bekräftigen auf der «Platt-
form Interprofessionalität in der primären
Grundversorgung» (www.interprofessiona-
litaet.ch) ihren Willen zur Umsetzung der
Interprofessionalität. Gemischte Qualitäts-
zirkel funktionieren gut, u.a. im Kanton Frei-
burg und im Kanton Bern. Diese Chancen
des Einander-Verstehens und Zusammen-
Gehens gilt es zu nutzen und nach Kräften
zu fördern. 

Gemischte Qualitätszirkel umfassen idealerweise 
5 bis10 Teilnehmer und treffen sich 
dreimal pro Jahr mittags oder abends für 
rund zweistündige Sitzungen. 
Bild: Fotolia
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Die Ziele solcher gemischten Zirkel Ärzte –
Apotheker können glasklar definiert wer-
den: Die verallgemeinernden Clichés auf
beiden Seiten werden abgebaut und aus-
geräumt, die eigene Expertise gewinnt an
Tiefe durch kritische Berücksichtigung der
internationalen Guidelines, das Abgabe-
verhalten und Kosten-Nutzenverhältnis wird
effizienter.1 Das Vertrauen der Patienten in
ihren behandelnden Arzt steigt, die Patien-
tencompliance verbessert sich und Marke-
tingstrategien der Pharmaindustrie werden
hinterfragt.

Gemischte Qualitätszirkel zwischen Ärzten
und Apothekern wurden erstmals 1997 im
Kanton Freiburg erfolgreich ins Leben geru-
fen. In der Agglomeration Bern funktionie-
ren solche gemischten Qualitätszirkel seit
geraumer Zeit, aktuell bereits deren drei.
Die einzelnen Zirkel sind noch in der Lage,
interessierte Ärzte aufzunehmen. Ferner
wird das Potential für weitere Qualitätszirkel
von der Arbeitsgruppe Arzt – Apotheker
(BEKAG – AKB) in der Agglomeration Bern
und den Städten Thun und Burgdorf als rea-
listisch angesehen. Selbstverständlich sol-
len diese gemischten Qualitätszirkel dispen-
sierenden und nicht-dispensierenden Ärzten
gleichermassen offen sein. Die gemischten
Qualitätszirkel arbeiten vollständig unab-
hängig von der Pharmaindustrie.

Die Organisation einer Gruppe ist für die
ausgebildeten Moderatoren, meist zwei
Apotheker, zeitlich und finanziell aufwendig.
Die Moderatorenausbildung und die Daten-
analyse eines Qualitätszirkels erfolgen
durch PharmaSuisse. Die Inkassostelle
OFAC der Apothekerschaft ist Mitglied im
Verwaltungsrat der uns allen bekannten
Health-Info-Net HIN (weiteres Cliché zer-
bröselt…), bereitet die Daten auf und
erstellt ein Benchmarking, um Kosten- und
andere Vergleiche inner- und ausserhalb
der Gruppe objektivierbar zu machen. Dazu
erklären sich die Teilnehmer bereit, ihre
Medikamentenabgaben anonymisiert dem

gemischten Qualitätszirkel zur Verfügung
zu stellen. 

Eine finanzielle Abgeltung der Moderatoren
durch Beiträge von Krankenversicherern ist
möglich, aber nicht Standard. Die teilneh-
menden Ärzte müssen sich nicht an den
Organisationskosten des Qualitätszirkels
beteiligen. Ein Zirkel umfasst idealerweise
5-10 Teilnehmer und trifft sich dreimal pro
Jahr für je ca. zwei Stunden mittags oder
abends. 

Fühlen Sie sich angesprochen und möch-
ten interprofessionelles Handeln mit dem
uns am nächsten stehenden Gesundheits-
beruf nicht nur fordern, sondern auch för-
dern und praktische Skills erwerben? Dann
melden Sie sich bitte bei meiner Adresse:
praxigaf@hin.ch, 

auf dem Sekretariat der Aerztegesellschaft
des Kantons Bern:
Postgasse 19, 3000 Bern 8,
info@bekag.ch 

oder beim Apothekerverband 
des Kantons Bern: 
Münzgraben 6, 3000 Bern 7, 
info@apobern.ch.

1 http://www.revmed.ch/rms/2012/RMS-341
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Praxisassistenz-Programm

Evaluation des kantonalen Programms 
«Praxisassistenz» im Kanton Bern  

Das Programm des Berner Instituts für Hausarztmedizin (BIHAM) verfolgte den Zweck, den 
Nachwuchs in der Profession zu fördern. Das gelang bestens, wie der Evaluationsbericht zum Abschluss

zeigt. Die Weiterführung und der Ausbau des Praxisassistenz-Programms werden dringend empfohlen. 

Dr. Regina Ahrens, Dr. Adrian Göldlin, Prof. Nicolas Rodondi, 
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)

Die Weiterbildung zur Hausärztin, zum
Hausarzt muss unterstützt werden, um dem
drohenden Hausärztemangel entgegenzu-
wirken. Die Work Force Studie zeigt, dass
im Jahr 2020 im Kanton Bern 240 Vollzeit-
Hausärzte fehlen werden! Auf Empfehlung
einer Arbeitsgruppe der Gesundheitsdirek-
toren-Konferenz GDK und des Bundesamts
für Gesundheit BAG im Jahr 2006 führten
mittlerweile alle Kantone (ausser dem Tessin)
ein kantonales Praxisassistenz-Programm
ein. Im Kanton Bern wurden seit 2008 initial
jährlich 6, später 9 Halbjahresstellen mit-
finanziert. Seit 2013 können insgesamt 21
Praxisassistenzen an zukünftige Hausärzte
vergeben werden. Mit der Koordination der
Praxisassistenzen wurde das Berner Institut
für Hausarztmedizin (BIHAM) in Zusam-
menarbeit mit der Stiftung zur Förderung der
Weiterbildung in Hausarztmedizin (WHM)
beauftragt. Anfang 2016 erstellte das BIHAM
zuhanden der GEF einen ausführlichen Eva-
luationsbericht über die gesamte Programm-
dauer von 2008 bis 2015.

Die wichtigsten Befunde in Kürze:

1. Das Programm «Praxisassistenz»
weist eine hohe Erfolgsquote auf 
und ist damit ein wirksames Mittel
gegen den Hausärztemangel.

Die Erfolgsquote des kantonalen Pro-
gramms «Praxisassistenz» ist erwiesener-
massen beachtlich hoch: 78% aller ehe-
maligen Praxisassistenzärzte sind heute in
der Praxis, haben die Praxisaufnahme ganz
konkret geplant oder sind nach wie vor in
der Weiterbildung für Hausarztmedizin.
Sehr erfreulich ist ebenfalls, dass 48 der 50
bereits tätigen Haus- und Kinderärzte im
Kanton Bern tätig sind, ein weiterer im 
Kanton Solothurn in unmittelbarer Nähe
zum Kanton Bern.

2. Die Praxisassistenz ist ein äusserst
wichtiger Faktor im Entscheid für die
Hausarztmedizin.

Eine grosse Mehrheit der neuen Haus- und
Kinderärzte beurteilt die Praxisassistenz als
wichtigen oder sehr wichtigen Faktor, sich
für die Hausarztmedizin zu entscheiden.
Deshalb muss die Praxisassistenz unbe-
dingt auch künftig denjenigen Ärzten zur
Verfügung stehen, die sich noch nicht defi-
nitiv für das Karriereziel Hausarztmedizin
entschieden haben.

3. Die neuen Haus- und Kinderärzte
sind über das ganze Kantonsgebiet
verteilt.

Dank gezielter Werbung und konkreten Pro-
jekten der Koordinationsstelle «Weiterbil-
dung Hausarztmedizin» am BIHAM konnte
eine ausgewogene Verteilung der Praxisas-
sistenzen über das ganze Kantonsgebiet
erreicht werden. In der Folge haben sich die
48 neuen Haus- und Kinderärzte im Kanton
Bern ebenfalls über das ganze Kantonsge-
biet verteilt niedergelassen und sind auch in
abgelegenen Regionen wie Lauterbrunnen,
Zweisimmen, Wimmis und Tramelan tätig.

4. Die neuen Haus- und Kinderärzte
arbeiten mehrheitlich Teilzeit und in
Gruppenpraxen.

Die neuen weiblichen Haus- und Kinder-
ärztinnen (60%) arbeiten mehrheitlich teil-
zeitig. Aber auch die neuen männlichen
Kollegen arbeiten zumeist nicht Vollzeit.
Das durchschnittliche Arbeitspensum be-
trägt 70%. 

5. Projekte und Curricula steigern die
Attraktivität der Hausarztmedizin.

Die Koordinationsstelle «Weiterbildung
Hausarztmedizin» am BIHAM hat unter 
Einwerbung von Drittmitteln die visionäre
«erweiterte Praxisassistenz» umgesetzt,
welche eine klassische Praxisassistenz in
der Hausarztpraxis mit Weiterbildung in
ambulanten Spezialarztpraxen kombiniert.
Die grosse Nachfrage nach diesen Stellen

Haben sie die Möglichkeit zu einer 
Praxisassistenz, entscheiden 
sich mehr junge Ärztinnen und Ärzte 
später für den Hausarztberuf.
Bild: iStockphoto



Der Verpflichtungskredit des Kantons muss
per 2018 erneuert werden. Soll die Gesamt-
Arbeitsleistung der Hausärzte im Kanton
Bern konstant gehalten werden, muss das
Programm nicht nur verlängert, sondern
signifikant ausgebaut werden.
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zeigt, dass mit dem Angebot an zielgerich-
teten, hausarztspezifischen Curricula die
Weiterbildung in Hausarztmedizin an Attrak-
tivität gewinnen kann. Auch bei der Erarbei-
tung und Koordination von gemeinsamen
Weiterbildungsprojekten mit Spitälern nimmt
die Koordinationsstelle eine aktive Rolle ein.

6. Das Programm «Praxisassistenz»
muss ausgebaut werden, wenn die
Gesamt-Arbeitsleistung der Hausärzte
im Kanton Bern konstant gehalten
werden soll.

Laut der Arbeitsgruppe der GDK/BAG müs-
sen pro Jahr in der Schweiz 160 Hausärzte
ersetzt werden (entsprechend 21 im Kanton
Bern). Bei dieser Berechnung ist die Alters-
struktur der Hausärzte aber nicht berück-
sichtigt! Bezieht man zusätzlich die Erfolgs-

quote des Programms mit ein sowie die 
Tatsache, dass ein heute arbeitender Haus-
arzt durch mindestens 1.5 junge, Teilzeit
arbeitende Hausärzte ersetzt wird, muss
das Programm Praxisassistenz signifikant
ausgebaut werden, um die aktuelle Arbeits-
leistung der Hausärzte aufrecht zu halten.

Die Praxisassistenz hat eine zentrale Rolle
in der Weiterbildung zum Hausarzt. Sie 
garantiert die hohe fachliche Qualität der
Hausarztmedizin und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, sich definitiv für die Haus-
arztmedizin zu entscheiden. Folglich muss
die Praxisassistenz nicht nur jedem zukünf-
tigen Hausarzt, sondern auch allen an
Hausarztmedizin Interessierten zur Verfü-
gung stehen. Jeder Arzt, der sich durch die
Praxisassistenz für die Hausarztmedizin
entscheidet, ist ein zusätzlicher Hausarzt!
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Es ist der Albtraum jedes Arztes. Kriminel-
le Hacker dringen in den Computer ein,
nehmen Daten als Geisel, verkaufen oder
veröffentlichen sie. Weder grosse Firmen
noch KMU sind vor Datendiebstählen ge-
feit. Auch Arztpraxen nicht. Das bestätigt
Peter Frutig, CEO von PonteNova, dem
Trustcenter der Berner und Solothurner
Ärzte. «Ich habe schon erlebt, dass eine
Praxis uns keine Daten mehr übermittelt
hat, weil eine Schadsoftware sich auf dem
Computer eingenistet hatte. Aber das sind
Einzelfälle», erzählt Frutig. «Wenn es pas-
siert, merkt der Betroffene leider lange Zeit
nicht, dass sich jemand Zugriff auf den
Computer verschafft hat.»

E-Mails immer verschlüsseln

Das Trustcenter PonteNova schützt seine
Daten nach allen Regeln der Kunst. «Die
Daten sind in einem grossen Rechenzen-
trum gelagert, das alle nötigen Vorkehrun-
gen trifft und die Datensicherheit gewähr-
leistet», verspricht Peter Frutig. Zusätzlich
verschlüsseln die Ärzte, die mit PonteNova
zusammenarbeiten, ihre Daten bereits in
der Praxis. Selbst wenn jemand diese
Daten entwenden würde, könnte er keine
Rückschlüsse auf den Namen des Patien-
ten ziehen. 
Jeder Arzt kann seine Dossiers ohne allzu
grossen Aufwand vor digitalen Angriffen
schützen; zum Beispiel, indem er keine
Patientendaten über ein unverschlüssel-
tes E-Mail-Programm übermittelt. Wer die
E-Mail-Adresse der Schweizer Plattform
HIN (Health Info Net AG) benützt, ist dies-
bezüglich auf der sicheren Seite. Die Kom-
munikation über HIN ist verschlüsselt und
datenschutzkonform. «Im Kanton Bern 
werden Patientendaten wie Überweisungs-
oder Austrittsberichte grösstenteils über
die HIN-Plattform übermittelt», weiss Peter
Frutig. «Ohne HIN-Client kann ein Arzt seine
Daten gar nicht erst per E-Mail an ein Spital
übermitteln.»

Ein grösseres Problem sieht Frutig hinge-
gen in den Faxgeräten, die noch allenthal-
ben in Praxen und Spitälern genutzt wer-
den: «Es wird gefaxt, was das Zeug hält,
obwohl die Übermittlung nicht verschlüs-
selt ist. Ausserdem bleibt das Fax häufig 
auf dem Gerät liegen. In Spitälern stehen
Faxgeräte zum Teil auf den Gängen, wo
auch Patienten sich aufhalten dürfen. Das
entspricht natürlich nicht den Regeln des
Datenschutzes.» 
Peter Frutig ist überzeugt: «Wir müssen
vom Papier wegkommen». Die papierlose
Archivierung medizinischer Daten sei kein
Problem. Die Dokumente müssen verfüg-
bar sein, und es müsse gewährleistet sein,
dass sie nicht verändert wurden. Frutig rät
jedem Arzt dringend, nur noch elektronisch
über HIN zu kommunizieren.

Datensicherheit in Arztpraxen

Auch digitale Türen abschliessen

Bei der Übermittlung von vertraulichen Patientendaten sind Datenschutz und Datensicherheit 
besonders wichtig. Peter Frutig, CEO des Trustcenters PonteNova, warnt vor unverschlüsselten 

E-Mails und Faxgeräten im Empfangsraum.

Markus Gubler und Andrea Renggli, 
Presse- und Informationsdienst

Sensible Daten sollten unter Verschluss 
sein, ob analog oder digital. 
PonteNova-CEO Peter Frutig rät auf 
lange Frist zur elektronischen Variante.
Bild: zvg
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Ein sicheres Passwort

Mit der Verschlüsselung von E-Mails allein
ist es jedoch nicht getan. Jeder Computer,
der Internetzugang hat, braucht eine Fire-
wall und einen guten, aktuellen Virenschutz.
Ein Angriff von aussen ist ein nicht zu unter-
schätzendes Risiko. «Stellen Sie sich vor,
Sie haben elektronische Krankengeschich-
ten gespeichert. Jemand dringt aus Spass
in Ihren Computer ein und löscht die Fest-
platte.» Peter Frutig rät, für Informationen
über Schutzmassnahmen den Anbieter der
eigenen Praxissoftware zu kontaktieren.
Es gibt weitere Sicherheitsvorkehrungen,
die ein Arzt treffen kann. Einfache Dinge,
wie eben der Standort des Faxgerätes: Es
sollte in einem Raum stehen, wo sich keine
Patienten aufhalten. Das gilt auch für
Patientendossiers und überhaupt alle sen-
siblen Informationen auf Papier. Weiter soll
der Computer nicht mit einem Passwort
gesichert sein, das standardmässig von der
Software vorgeschlagen wird. Peter Frutig
weiss von vielen Praxen, in denen alle Mit-
arbeiter dieses Passwort verwenden. «So
haben alle in der Praxis einfachen Zugang
zum System – das gilt aber auch für Dritt-
personen, die irgendwann mit derselben
Praxissoftware gearbeitet haben. Deshalb
ist es wichtig, dass man sichere Passwör-
ter wählt.» 
Weitere Ratschläge von Peter Frutig: auf-
passen, welche Websites man mit dem 
Praxiscomputer aufruft. Keine E-Mails von
unbekannten Absendern öffnen. Und Vor-
sicht im Umgang mit kostenloser Software
aus dem Internet. Auch die MPA muss sich
dieser Gefahren bewusst sein und wenn
nötig vom Arzt darüber informiert werden.
Das alles gehört zur Datensicherheit in einer
Praxis. 

Daten in der Schweiz lagern

Eine weitere Dimension der Sicherheits-
frage ist die mobile Nutzung von Geräten.
«Das ist ein Nachteil von HIN», gibt Peter

puting die Anforderungen des Datenschutz-
gesetzes erfüllt. 

Tipps von Arbeitskollegen

Bei der Wahl der Praxissoftware rät Frutig,
sich für einen der grossen Anbieter zu ent-
scheiden. «Fragen Sie Kollegen, die bereits
ein solches System nutzen, welches die
Vor- und Nachteile sind. Die grossen Anbie-
ter machen beispielsweise regelmässig
Updates und offerieren einen besseren
Kundendienst, weil sie mehr Personal
beschäftigen.»
Will ein Arzt seine digitalen Daten und 
Systeme schützen, muss er in die Sicher-
heit investieren. Es ist natürlich ärgerlich,
Geld auszugeben, weil gewisse Menschen
sich einen Spass daraus machen, in frem-
de Computer einzudringen. Die meisten
Ärzte seien jedoch gerne bereit, diese
Investitionen zu tätigen, ist Peter Frutig
überzeugt. «Gerade jene, die elektronisch
arbeiten, sind sich der Gefahren bewusst»,
sagt er. Nachholbedarf besteht wohl eher in
Praxen, in denen noch vieles von Hand
geschrieben wird und der Computer nur ein
notwendiges Übel ist, um die Rechnungen
zu schreiben.

Kleine Schritte tragen viel 
zur Datensicherheit bei. Dazu
gehört etwa, einen verschlüsselten
E-Mail-Client wie HIN zu 
benutzen und keine Standard-
Passwörter zu verwenden.
Bild: iStockphoto

Frutig zu. «Es ist aufwändig, das E-Mail-
Programm auf dem Smartphone oder
Tablet zu nutzen. Trotzdem darf die Daten-
sicherheit auf mobilen Geräten nicht ver-
nachlässigt werden.» 
Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen ver-
langt auch das Cloud-Computing. Dazu
meint Peter Frutig: «Wenn sowohl der
Hausarzt als auch der Patient und das 
Spital Zugriff auf ein Patientendossier
haben wollen, werden wir künftig nicht ohne
Cloud-Lösungen auskommen.» Auf der
Website des eidgenössischen Datenschüt-
zers sind wichtige Hinweise zur Daten-
sicherheit in der Cloud aufgeführt. Ein The-
ma ist beispielsweise der Kontrollverlust
über die Daten: Der Eigentümer ist darauf
angewiesen, dass der Provider ihm jeder-
zeit Zugang gewährt und die Daten sicher
verwahrt. Ebenso wichtig ist die Zugriffs-
einschränkung für Behörden. Zwar seien
ausländische Anbieter häufig günstiger als
Schweizer Rechenzentren. Trotzdem rät
Frutig, die Daten bei einem Provider inner-
halb der Landesgrenzen zu lagern. Kurz
gesagt: Jeder einzelne Nutzer muss selber
darauf achten, dass er beim Cloud-Com-
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Studie

Mehr zufriedene Hausärzte

Damit Grundversorger ihren Beruf gerne ausüben, möchten sie vor allem genügend Zeit für ihre 
Patienten aufwenden können. Das zeigt eine internationale Vergleichsstudie des OBSAN.

Gabriela Troxler, 
Presse- und Informationsdienst

Aufholen in der Attraktivität

Die Schweiz hat Handlungsbedarf, auch
angesichts der Tatsache, dass fast ein 
Drittel der Grundversorger hierzulande 60
Jahre oder älter ist. Dass der Hausarztberuf
auch für den Nachwuchs attraktiv sein
kann, zeigt das Beispiel Holland: Holländi-
sche Grundversorger haben die Möglich-
keit, an den Universitäten selbst Forschung
zu betreiben und daraus Leitlinien für die
eigene Praxis abzuleiten. Laut einer Studie
trägt diese Forschungstätigkeit entschei-
dend zu ihrem Selbstverständnis und ihrer
Zufriedenheit bei. Die Bemühungen, den
Hausarztberuf in der Schweiz aufzuwerten,
scheinen ebenfalls erste Früchte zu tragen.
Während 2012 erst 57% der Grundversor-
ger mit ihrem Einkommen zufrieden waren,
sind es 2015 immerhin 72%. In den11 unter-
suchten Ländern rangiert die Schweiz damit
aber noch immer in der hinteren Hälfte.

Fast jeder dritte Arzt in der Schweiz steigt
irgendwann aus seinem Beruf aus. Zumin-
dest bei den Grundversorgern krankt es
aber nicht an der Zufriedenheit. Das zeigt
eine aktuelle Studie des OBSAN.1 Im inter-
nationalen Glücksvergleich landen Schwei-
zer Grundversorgerinnen und Grundver-
sorger demnach auf dem vierten Platz. Nur
Norweger, Australier und Neuseeländer
werden von zufriedeneren Hausärzten ver-
sorgt. 86% der Schweizer Hausärzte gaben
an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem
Beruf zu sein. Befragt wurden dafür 1065 All-
gemeinmediziner, 150 davon aus dem Kan-
ton Bern.

Zeit ist ein hohes und rares Gut

Hausärztinnen und Hausärzte empfinden
ihren Beruf als abwechslungsreich, span-
nend und herausfordernd. Dass das allein
nicht genügt, zeigt ein Blick zu unseren
Nachbarn. In Deutschland leidet die Zufrie-
denheit der Grundversorger unter dem
extremen Zeitmangel. Deutsche Ärztinnen
und Ärzte haben nicht das Gefühl, genü-
gend Zeit für ihre Patienten zu haben. Hier-
zulande haben es die Ärzte besser. Sie
gaben im Vergleich eher lange Konsulta-
tionsdauern an. Die Romands können sich
im Durchschnitt 25 Minuten lang direkt mit
Patienten befassen. In der Deutschschweiz
werden immerhin noch 18 Minuten aufge-
wendet. Ein Viertel aller Schweizer kann
während 25 Minuten oder mehr auf den
Patienten eingehen. Ein grosser Stress-
faktor für Grundversorger sind aber die
Arbeitszeiten. Je länger Hausärztinnen und
Hausärzte arbeiten müssen, desto eher be-
zeichnen sie sich selbst als sehr gestresst.
Das traf 2015 auf knapp einen Drittel der
Allgemeinmediziner in der Schweiz zu.
Ebenfalls ein Faktor, der unzufrieden macht:
über einen Fünftel der Arbeitszeit für admi-
nistrative Arbeiten aufwenden zu müssen.
Das ist bei 29% der befragten Hausärzte
der Fall. 

1 Das OBSAN wertete die Ergebnisse des International Healthy 

Policy Survey 2015 des Commonwealth Funds aus. 

11 Länder nahmen teil: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien,

Niederlande, Norwegen, Schweden, USA, Kanada, Australien,

Neuseeland und die Schweiz.

Forschende Hausärzte haben ein 
gewisses Selbstverständnis und sind oft 
zufriedener als andere Berufskollegen.
Bild: iStockphoto
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Die Organisation des Notfalldienstes hat in
den letzten Jahren wiederholt juristische
Fragen aufgeworfen. Immer wieder geht es
dabei auch um die Frage, inwiefern fach-
ärztlicher Notfalldienst als Erfüllung der
gesetzlichen Notfalldienstpflicht anerkannt
werden soll. Nachdem sich die Lösung 
dieser Frage lange Zeit als Quadratur des
Kreises präsentierte, hat die BEKAG die
Sache selbst in die Hand genommen und
die «Grundsätze zur Regelung des ambu-
lanten ärztlichen Notfalldienstes» mit dem
Anhang «Kriterien zur Anerkennung der
fachärztlichen Notfalldienste» ausformu-
liert. Dazu hat die BEKAG mit den Präsiden-
ten der Bezirksvereine und Vertretern der
Fachgesellschaften intensive Gespräche
geführt. Wir hatten ein klares Ziel vor Augen:
den Ärztlichen Bezirksvereinen (ABV) eine
Richtlinie anzubieten, die sie an ihre lokalen
Gegebenheiten anpassen können. 

Die Grundsätze sind praxisnah formuliert
und sollen die Verantwortlichen bei der
Organisation des ambulanten ärztlichen
Notfalldienstes wirkungsvoll unterstützen.
Mehr noch: Dank der Grundsätze bleibt
nicht nur die Autonomie der ABV bei der
Organisation des ambulanten ärztlichen
Notfalldienstes gewahrt, sondern der Not-
falldienst findet dank ihnen auch kantons-
weit ein gemeinsames Fundament. Die
«Grundsätze» mit dem Anhang «Kriterien»
können auf der Website der BEKAG unter
http://www.bekag.ch/fuer-aerzte/notfall-
dienst.html heruntergeladen werden.

Wir alle sind uns aber bewusst, dass diese
Regelungen keine endgültige Lösung dar-
stellen. Der Werte- und Strukturwandel
innerhalb der Ärzteschaft, die Nachwuchs-
probleme und die teilweise einschneiden-
den Veränderungen im Gesundheitswesen
erfordern grundsätzlich neue Wege. Nicht
erst seit heute ist deshalb die BEKAG dar-
an, neue Modelle in der Organisation des
Notfalldienstes zu erarbeiten. Ziel ist eine
Professionalisierung des Notfalldienstes,
wobei das Ruder weiterhin in der Hand der-
jenigen liegen soll, die am meisten Wissen
und Erfahrung in dieser Sache haben: in der
Hand von uns Ärztinnen und Ärzten.

Einleitung

Autonomie der Bezirksvereine wahren und 
kantonsweites, gemeinsames Fundament legen 

Beat Gafner,
Präsident Aerztegesellschaft des Kantons Bern

Die «Grundsätze zur Regelung des ambulanten
ärztlichen Notfalldienstes» bilden das Fundament,
auf das die Ärztlichen Bezirksvereine (ABV)
gemäss ihren Gegebenheiten aufbauen können.
Bild: iStockphoto
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bzw. «von Amtes wegen» ausgeschlossen
werden muss. Jede Befreiung und jeder
Ausschluss führt zur Verpflichtung, statt-
dessen eine Ersatzabgabe zu leisten (vgl.
dazu den folgenden Abschnitt «Ersatz-
abgabe bei Befreiung oder Ausschluss»).

Die Leistung eines von der Belastung her
mit dem allgemeinen Notfalldienst aus-
nahmsweise vergleichbaren und vom
Bezirksverein als gleichwertig anerkannten
Notfalldienstes eines einzelnen Beleg- oder
Spitalarztes oder einer Beleg- oder Spital-
ärztin gilt als wichtiger Grund und kann zur
ganzen oder teilweisen Befreiung von der
Notfalldienstpflicht führen. Der Umfang der
Notfalldienstpflicht (vor einer allfälligen
ganzen oder teilweisen Befreiung) richtet
sich bei Beleg- und Spitalärzten und -ärztin-
nen nach der Anzahl Halbtage pro Woche,
an welchen sie in einer Arztpraxis gemäss
Abs. 2 hiervor tätig sind.

Vorbehalten bleibt die Leistung eines vom
Bezirksverein als gleichwertig anerkannten
fachärztlichen Notfalldienstes, wofür kein
Gesuch um Befreiung von der allgemeinen
Notfalldienstpflicht aus wichtigen Gründen
gestellt werden muss, und womit die
gesetzliche Pflicht zur Leistung ambulanten
ärztlichen Notfalldienstes ohne weiteres
erfüllt wird.

Ersatzabgabe bei Befreiung 
oder Ausschluss

Jede Nichtleistung des allgemeinen oder
des als gleichwertig anerkannten fachärzt-
lichen Notfalldienstes und jede Befreiung
(ausser bei Reduktion des Notfalldienst-
pensums bei Teilzeittätigkeit) und jeder
Ausschluss vom Notfalldienst haben ohne
weiteres zur Folge, dass für die Zeit des
Nichtleistens eine Ersatzabgabe pro Not-
falldienst an die Organisatoren des Not-
falldienstes entrichtet werden muss. Die
Ersatzabgabepflicht gilt insbesondere auch
bei Krankheit oder Unfall, sofern die Praxis-

Grundsätze der BEKAG zur Regelung des ambulanten 
ärztlichen Notfalldienstes in den Bezirksvereinen 

Verpflichtung zur Teilnahme 
am Notfalldienst des Bezirksvereins

Der allgemeine ambulante regionale Not-
falldienst des Bezirksvereins hat sicher-
zustellen, dass für die Bevölkerung des Ein-
zugsgebietes bei Fehlen oder Abwesenheit
des Hausarztes oder der Hausärztin bzw.
des behandelnden Arztes oder der behan-
delnden Ärztin in dringenden Fällen eine ärzt-
liche Grundversorgung zur Verfügung steht.

Wer als praktizierender Arzt oder praktizie-
rende Ärztin in der Arztpraxis mit notwen-
diger Berufsausübungsbewilligung fach-
lich eigenverantwortlich Patientinnen und
Patienten behandelt, ist verpflichtet, am 
allgemeinen Notfalldienst teilzunehmen.
Die Verpflichtung gilt unabhängig von einer
allfälligen Mitgliedschaft beim für die Orga-
nisation des Notfalldienstes zuständigen
Bezirksverein und/oder in der Ärztegesell-
schaft des Kantons Bern (BEKAG).

Die Aufrechterhaltung des allgemeinen
ambulanten Notfalldienstes hat in jedem
Fall Priorität. Jede praktizierende Ärztin
oder jeder praktizierende Arzt, welche bzw.
welcher eine fachlich eigenverantwortliche
Praxistätigkeit im Kanton Bern ausübt,
kann vom Bezirksverein bei Notwendigkeit
zur Aufrechterhaltung des regionalen Not-
falldienstes unabhängig vom Alter jederzeit
(wieder) zur Leistung allgemeinen ärztlichen
Notfalldienstes herangezogen werden.

Der diensthabende Arzt oder die dienstha-
bende Ärztin muss während der ganzen
Dienstzeit für Notfälle verzugslos verfügbar
sein. Er bzw. sie hat dafür zu sorgen, dass
sein bzw. ihr Telefon während der ganzen
Dienstzeit bedient ist. Bei einem Verstoss
gegen dieses Prinzip ist der Bezirksverein
befugt, entsprechende Sanktionen auszu-
sprechen.

Als gleichwertig anerkannte fach-
ärztliche Notfalldienste

Der Bezirksverein entscheidet über die Aner-
kennung separater fachärztlicher Notfall-

dienste, welche die Kriterien der BEKAG 
zur Anerkennung der fachärztlichen Not-
falldienste in den Bezirksvereinen (ABV)
gemäss Anhang erfüllen sollten. Mit der
Leistung eines vom Bezirksverein als
gleichwertig anerkannten fachärztlichen
Notfalldienstes erfüllen die betreffenden
Fachärzte und Fachärztinnen die gesetzli-
che Pflicht zur Leistung allgemeinen ambu-
lanten ärztlichen Notfalldienstes.

Teilzeittätigkeit

Ärzte oder Ärztinnen mit Teilzeitarbeit sind
entsprechend ihrem Pensum bzw. nach
Massgabe der pro Woche in der Arztpraxis
geleisteten Anzahl Arbeitstage oder -halb-
tage zum Notfalldienst verpflichtet. Fünf
ganze Arbeitstage bzw. zehn Halbtage 
pro Woche werden als 100%-Pensum defi-
niert. Bei ambulant in der Arztpraxis tätigen
Beleg- und Spitalärzten und -ärztinnen,
welche dafür eine Berufsausübungsbewil-
ligung des Kantons Bern benötigen, und
deren ambulante Leistungen nach dem
Ärztetaxpunktwert gemäss KVG oder UVG/
MV/IV verrechnet werden, ist das Pensum
der Praxistätigkeit (Anzahl Halbtage pro
Woche) ausschlaggebend.

Die Festsetzung der Notfalldienstpflicht bei
Teilzeittätigkeit erfolgt abgestuft gemäss
nachfolgender Regelung: Die Notfalldienst-
pflicht kann auf 75%, 50% oder 25% des
ordentlichen Notfalldienstpensums redu-
ziert werden entsprechend dem geleisteten
Arbeitspensum. Dabei wird generell aufge-
rundet.

Befreiung aus wichtigem Grund auf
Gesuch hin oder Ausschluss

Der Bezirksverein entscheidet im Einzelfall,
ob ein Arzt oder eine Ärztin aus wichtigen
Gründen von der Leistung des allgemeinen
Notfalldienstes oder des als gleichwertig
anerkannten fachärztlichen Notfalldiens-
tes befreit werden kann oder ohne Gesuch
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tätigkeit trotz gesundheitlicher Einschrän-
kung zumindest teilzeitig weitergeführt wer-
den kann, sowie bei Befreiung aus wichti-
gen Gründen.

Vom Bezirksverein anerkannte vorüberge-
hende Verhinderungen an der Dienstleis-
tung, wie z.B. Krankheit, Unfall oder Mut-
terschaft, sowie der rechtzeitige Abtausch
von Notfalldiensten unter Kolleginnen und
Kollegen bleiben vorbehalten. Keine Ersatz-
abgabe ist insbesondere bei Schwanger-
schaft ab 6. Monat und Mutterschaft bis 
14 Wochen oder 98 Tage nach der Geburt
geschuldet, sowie bei dauerhafter Krank-
heit oder Arbeitsunfähigkeit nach einem
Unfall, sofern eine Praxistätigkeit wegen
Krankheit oder nach einem Unfall nicht
mehr möglich ist.

Die Höhe der Ersatzabgabe wird im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben von höch-
stens 500 Franken pro Notfalldienst sowie
höchstens 15’000 Franken pro Jahr vom
Bezirksverein festgelegt. Der Bezirksverein
regelt und überwacht den Bezug. Mit der
Ersatzabgabe sind die Organisation des
Notfalldienstes und die dienstleistenden
Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen, wobei
die Verwendung zweckgebunden für den
Notfalldienst erfolgen muss. Der Bezirks-
verein kann mit den Ersatzabgaben weitere
Bereiche des Notfalldienstes fördern (z.B.
die Notrufnummer).

Abwesenheit, Abtretung des Notfall-
dienstes und kurzfristige Verhinderung

Die Patientinnen und Patienten sind bei
Abwesenheit der Ärztin oder des Arztes auf
geeignete Weise über dessen Stellvertret-
erregelung und die Erreichbarkeit des Not-
falldienstarztes zu informieren.

Ärztinnen und Ärzte können den Dienst an
einen Kollegen abtreten. Die Übernahme des
Dienstes kann finanziell abgegolten werden.
Die Vereinbarung der Höhe der Abgeltung

ist Sache der betreffenden Kolleginnen und
Kollegen. Bei kurzfristiger Verhinderung 
an der Dienstleistung gemäss Dienstplan
infolge Krankheit, inklusive Problemen bei
Schwangerschaft etc., hat die betreffende
Ärztin bzw. der betreffende Arzt selber für
einen Ersatz zu sorgen. Der Bezirksverein
ist über die Verhinderung und über die Per-
son, welche den Notfalldienst übernimmt,
zu informieren.

Ende der Notfalldienstpflicht

Die Dienstpflicht endet mit der Abgabe 
der Berufsausübungsbewilligung des Kan-
tons Bern oder mit der Aufgabe der fach-
lich eigenverantwortlichen Tätigkeit in einer
Arztpraxis oder in einer vergleichbaren Ein-
richtung des Kantons Bern.

Rechtsweg

Entscheide des Bezirksvereins, u.a. betref-
fend Befreiung oder Ausschluss vom Not-
falldienst oder Festlegung einer Ersatzab-
gabe, können an den Ausschuss des Kan-
tonalvorstandes der Ärztegesellschaft des
Kantons Bern (BEKAG) weitergezogen wer-
den. Über Befreiungen wegen gesundheit-
lichen Gründen entscheidet der Ausschuss
des Kantonalvorstandes der BEKAG auf
Antrag des Bezirksvereins. Entscheide der
BEKAG können mit Gesuch um Erlass einer
anfechtbaren Verfügung an das Kantons-
arztamt der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion des Kantons Bern (GEF) weiter-
gezogen werden.



Anhang

Kriterien zur Anerkennung der fachärztlichen Notfalldienste 
in den ärztlichen Bezirksvereinen (ABV) des Kantons Bern. 
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1. Grundlagen und Zweck

Diese Kriterien sind integrierender Bestand-
teil der «Grundsätze für die Regelung des
ambulanten ärztlichen Notfalldienstes in
den Bezirksvereinen» der BEKAG.

Die Ausformulierung und Anwendung der
Kriterien soll nach Auffassung der BEKAG
in den Notfalldienstreglementen aller ABV
des Kantons Bern möglichst identisch 
vorgesehen und entsprechend umgesetzt
werden.

Die ABV arbeiten in der Organisation eng
mit den regionalen Fachärztinnen und Fach-
ärzten zusammen.

2. Kriterien für die Anerkennung fach-
ärztlicher Notfalldienste in den ABV

Es gelten die «Grundsätze für die Regelung
des ambulanten ärztlichen Notfalldiens-
tes in den Bezirksvereinen». Der ambulante
ärztliche Notfalldienst muss an jedem 
Tag des Jahres und 24 Stunden pro Tag
gewährleistet sein. Der Notfalldienstarzt
oder die Notfalldienstärztin stellt sicher,
dass er bzw. sie rund um die Uhr telefonisch
erreichbar ist. Eine effektive Behandlung
oder Einleitung notwendiger Massnahmen
durch den Notfalldienstarzt oder die Not-
falldienstärztin innert notwendiger und
nützlicher Frist muss gewährleistet sein.
Der effektive Behandlungsort wird festge-
legt durch den diensthabenden Notfall-
dienstarzt oder die Notfalldienstärztin (Arzt-
praxis, Notfallstation oder ähnliche Institu-
tion, Spital, etc.).

Notfalldienstpläne
- enthalten Name, Adresse und Telefon-

und/oder Handynummer des Notfall-
dienstarztes.

- werden mindestens 30 Tage vor Beginn
einer Dienstperiode (Dauer der schriftlich
fixierten und organisierten Verteilung der
Notfalldienst-Tage unter den Notfalldienst-

ärzten, z.B. 3 Monate, 6 Monate oder
anderes) elektronisch an MEDPHONE 
zur Implementation in doc.box gesendet.
Alternativ zur Übermittlung der Dienst-
pläne teilen die Fachgesellschaften
MEDPHONE mit, in welchem Listenspi-
tal welche fachärztlichen Notfalldienste
existieren.

Ein fachärztlicher Notfalldienst gilt als adä-
quat dem allgemeinen ambulanten ärztli-
chen Notfalldienst bzw. kann unter folgen-
den Bedingungen als gleichwertig aner-
kannt werden:

- Die oben genannten Kriterien müssen
erfüllt sein;

- Physische Präsenz auf der Notfallstation
eines Listenspitals des Kantons Bern mit
einem Leistungsauftrag für Notfallversor-
gung oder unmittelbare Erreichbarkeit
mit mindestens zeitweiliger physischer
Präsenz (Arztpraxis, Notfallstation etc.);

- Vergleichbare Belastung durch vergleich-
bare Anzahl Notfalldiensttage im Ver-
gleich zu Notfalldienstleistenden des all-
gemeinen ambulanten ärztlichen Notfall-
dienstes im entsprechenden Notfall-
dienstkreis.

Kann in einem Bezirksverein ein bestimm-
ter fachärztlicher Notfalldienst nicht organi-
siert werden, z.B. aus Mangel an Teilneh-
menden, so gelten für die betroffenen
Fachärztinnen und Fachärzte die allgemein
gültigen Regelungen (Leistung von allge-
meinem ambulantem ärztlichem Notfall-
dienst, Leisten dieses Notfalldienstes durch
einen Stellvertreter oder eine Stellvertrete-
rin, Befreiung aus wichtigen Gründen unter
Leistung einer Ersatzabgabe etc.).



und Leistungen der IV, Beschreibungen 
der Akteure und deren Rollen, ein Glossar,
eine Sammlung von Formularen und Merk-
blättern, Auskünfte zu Tarifen sowie all-
gemeine Informationen zur Invalidenver-
sicherung (gesetzliche Grundlagen, Statis-
tiken, Geschichte) an. Die Website ist auch
mit Tablets und Smartphones zugänglich
und steht dreisprachig zur Verfügung.

Deutsch: www.iv-pro-medico.ch
Französisch: www.ai-pro-medico.ch/fr 
Italienisch: www.ai-pro-medico.ch/it
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Oberstes Ziel der Invalidenversicherung ist
es, möglichst vielen Menschen mit gesund-
heitlichen Schwierigkeiten eine Tätigkeit 
im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Mit
ihren Eingliederungsmassnahmen unter-
stützt die IV Personen, deren Erwerbsfä-
higkeit gefährdet ist, wiederhergestellt oder
erstmals erreicht werden soll. Die behan-
delnden Ärztinnen und Ärzte sind unver-
zichtbare Partner im Eingliederungspro-
zess. Eine gute Zusammenarbeit zwischen
den kantonalen IV-Stellen und den behan-
delnden Ärztinnen und Ärzten ist einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren für die beruf-
liche und soziale Integration von gesund-
heitlich eingeschränkten Personen. 

Zusammenarbeit fördern

Die Informationsplattform www.iv-pro-medi-
co.ch wird gemeinsam von der Verbindung
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH,
von der IV-Stellen-Konferenz IVSK und vom
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
betrieben. Die Website stärkt, fördert und
vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen
den Ärztinnen und Ärzten einerseits und 
der Invalidenversicherung IV anderseits.
Sie informiert praktisch, übersichtlich und
kompakt darüber, wie die IV funktioniert
und warum sie welche Mitarbeit der Ärztin-
nen und Ärzte braucht. Sie bemüht sich, 
die informativen Differenzen zwischen den
beiden Partnern zu beheben. 

Antworten auf die häufigsten Fragen 

Die Informationen werden in Form von Ant-
worten auf die häufigsten Fragen der Ärz-
tinnen und Ärzte bei der Zusammenarbeit
mit der IV angeboten. 
Sie sind nach drei Phasen geordnet:
1. Kontakt zur IV: Die Patientin bzw. der

Patient ist noch nicht bei der IV angemel-
det, befindet sich aber in einer gesund-
heitlichen Situation, die das nötig macht. 

2. Bearbeitung durch die IV: Die Patientin
bzw. der Patient ist bei der IV-Stelle ange-

meldet und der Leistungsanspruch wird
noch geklärt. Gerade in diesem Bereich
gibt es für behandelnde Ärztinnen und
Ärzte erfahrungsgemäss viele unbeant-
wortete Fragen.

3. Während IV-Leistungsbezug: In einem
dritten Schritt wird über die Situation wäh-
rend eines IV-Leistungsbezugs informiert,
also nach der Gewährung von berufli-
chen Massnahmen oder einer Rente.

Hilfreiches Arbeitsinstrument

Die Website iv-pro-medico.ch bietet zudem
konzentrierte Darstellungen von Abläufen

iv-pro-medico: Service für Ärztinnen und Ärzte

Auf gute Zusammenarbeit!

Die Informationsplattform www.iv-pro-medico.ch erleichtert den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
die Zusammenarbeit mit den IV-Stellen – im Interesse der Betroffenen. Schnell und einfach 

erhalten behandelnde Ärztinnen und Ärzte Antworten auf ihre Fragen zur Invalidenversicherung IV. 
So werden sie noch kompetenter in der Beratung ihrer Patienten.

Informationsstelle AHV/IV
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doc.be: Herr Professor Eggli, seit meh-
reren Wochen werben Sie mit einem 
auffällig gestalteten Tram – dem 
Knochentram – auf Berns Schienen für
die Orthopädie-Abteilung der Klinik
Sonnenhof. Was steckt dahinter?

Eggli: Verschiedene Orthopäden hatten die
Idee, am Standort Sonnenhof eine Ortho-
pädie aufzubauen. Unsere Vision: In einem
Privatspital eine Ausbildungsklinik zu errich-
ten – mit Lehre, Forschung und Assisten-
tenausbildung wie an einem öffentlichen
Spital bzw. einer universitären Klinik. Uns
ging es auch darum, den viel vorgebrach-
ten Vorwurf, Privatspitäler bildeten keine
Leute aus, zu entkräften. 

Gab es Vorbilder?

Nicht direkt. Es existiert in der Schweiz eine
einzige Ausbildungsklinik mit privater Träger-
schaft: die Schulthess Klinik in Zürich. So
wie wir die Klinik aufgezogen haben, spie-
len wir hierzulande eine Pionierrolle. Wir
haben eine intensive Aufbauphase hinter
uns. Mittlerweile bilden wir dreizehn Assis-
tenzärztinnen und -ärzte aus. Und wenn
alles gut läuft, erhalten wir dieses Jahr den
Ausbildungsstatus A. Damit wären wir auf
dem gleichen Level wie die grössten uni-
versitären Ausbildungszentren des Landes.
Unsere Anstrengungen haben wir der Ber-
ner Bevölkerung bislang nie gross kommu-
niziert. Deshalb wollten wir nach fünf Jah-
ren bewusst ein Zeichen setzen. Aber nicht
mit einem Tag der offenen Türe, nicht mit
einer TV-Sendung, einem Feuerwerk oder
Mitarbeiterausflug – sondern mit einem
Tram voller aufgeklebter Skelette: dem
Knochentram.

Viele Unternehmen und Organisationen
nutzen heute Trams und öffentliche 
Verkehrsmittel als mobile Werbeflächen.

Das Knochentram betrachten wir nicht als
Werbung. Auf den Aussenflächen des Trams

Interview zur Marketing-Aktion Knochentram

Rollende Skelette

Mit einem auffällig gestalteten Tram, dem Knochentram, werben die Orthopäden 
der Lindenhofgruppe auf Berns Schienen. doc.be hat mit Professor Stefan Eggli, einem 

der Initianten, über die Beweggründe für die Marketing-Aktion gesprochen.

Markus Gubler, 
Presse- und Informationsdienst 

Wie lange fährt das Tram noch?

Ein Jahr. Von Februar 2016 bis Februar 2017.

Kritiker könnten monieren: «Jetzt leisten 
sich Privatkliniken schon Marketing-
Kampagnen, um Patienten von 
kostspieligen Eingriffen zu überzeugen.
Das kommt die Prämienzahler teuer 
zu stehen.» Was entgegnen Sie?

Meine Vision hinter der Aktion: Ich will den
Namen Orthopädie Sonnenhof in den Köp-
fen der Menschen verankern – wie Klinik
Balgrist oder Schulthess Klinik. Das sind
starke Marken. In Zürich kennt jeder die
Schulthess Klinik. Werbung und Marketing
haben wir gar nicht nötig. Unsere Opera-
tionssäle sind voll ausgelastet. Neue
Patienten brauchen wir nicht – im Gegen-
teil: Wir älteren Orthopäden möchten uns
langsam zurückziehen. Doch die Orthopä-
die Sonnenhof soll weiter bestehen. Noch
erfolgen Patientenzuweisungen oft wegen
einzelner Namen wie Eggli und Nötzli.
Davon wollen wir loskommen. Patienten
sollen künftig die Orthopädie Sonnenhof
aufsuchen, weil sie über einen guten Ruf
verfügt. 

Wie lange haben Sie noch Zeit, 
Ihre Vision umzusetzen?

Zehn Jahre. Allerdings bilde ich meine
Nachfolger in der Kniechirurgie schon 
heute aus. Einer der drei Oberärzte wird 
auf 1. Januar 2017 Partner. Aber nicht sein
Name soll künftig Patienten in die Klinik
bringen, sondern die Klinik soll als starke
Marke Anziehungskraft entfalten.

Das tönt nach einer längerfristigen
Strategie. Das Knochentram ist eine
publikumswirksame, aber zeitlich
begrenzte Aktion. Folgen noch weitere,
um die Bekanntmachungsstrategie 
zu verstärken? 

kleben Röntgenaufnahmen von Skeletten in
verschiedenen Alltagspositionen. Sitzend.
Stehend. Fahrrad fahrend. So wollen wir
Passagieren wie Passanten über die Ortho-
pädie informieren. Sie finden weder im noch
am Tram Werbe-Slogans. Wir gewähren auf
witzige Art Einblick in die Orthopädie – am
Beispiel, wie etwa ein Mensch mit einer
Knieprothese sitzt.

Die ganze Aktion hat allerdings schon
Marketing-Charakter. Schliesslich 
können Pendler ein E-Bike und Abonne-
mente von Bernmobil gewinnen. 

Sicher. Wir wollen mit der Aktion ja auch
den Namen Orthopädie Sonnenhof bei der
Bevölkerung bekannter machen.

Standen noch andere Kampagnen-
Ideen im Raum?

Nein. Die Idee vom Knochentram stand
schon bald einmal fest – ohne Alternativen.
Das Knochentram fanden alle lustig. Vor gut
zwei Jahren wandten wir uns an unseren
Besitzer, die Lindenhofgruppe, und stellten
unsere Idee vor. Einen Teil der Kosten über-
nahmen wir, einen Teil die Lindenhof-
gruppe. Das Knochentram realisiert hat
schliesslich Wanda Hürlimann, COO der
Orthopädie Sonnenhof, zusammen mit der
Marketing-Abteilung der Lindenhofgruppe.
Wir Orthopäden werteten an den gemein-
samen Sitzungen vor allem grafische Vor-
schläge aus. Unser Anliegen: keine kno-
chentrockene Geschichte, sondern mit
humoristischen Elementen medizinische
Informationen näherbringen.

Wie fallen die Reaktionen aus?

Sehr positiv. Die Aktion stiess bei der Pres-
se auf ein beachtliches Echo. Wir erhielten
unzählige E-Mails und Patienten erzählen
uns von Fahrten mit dem Knochentram.
Uns erreichen praktisch nur positive Rück-
meldungen. 
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Wir sind im Jahr Nummer fünf unseres
Bestehens. Mit dem Knochentram haben
wir fürs Erste ein Zeichen gesetzt. Weitere
Massnahmen sind nicht geplant. Gut mög-
lich, dass wir in fünf Jahren die Orthopädie
Sonnenhof für die Berner Museumsnacht
öffnen, so wie dies kürzlich das Inselspital
getan hat. Solche Aktionen eignen sich 
hervorragend, um den eigenen Namen zu
profilieren. 

Besten Dank, Herr Professor Eggli, 
für dieses Gespräch!

Das Knochentram verkehrt noch bis Februar 2017 
auf den Linien 8 und 9 von Bernmobil. Wechselnde
Ausstellungen im Traminnern informieren die 
Fahrgäste über die Orthopädie Sonnenhof sowie 
über die Lindenhofgruppe.
Bild: Markus Gubler
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Den Schweizer Hausärztinnen und Haus-
ärzten fehlt es bislang weitgehend an
Instrumenten, die eine systematische, evi-
denzbasierte Gesundheitsförderung und
Prävention in der Hausarztpraxis unter-
stützen. Zwar gibt es eine Vielzahl an Pro-
grammen zu Einzelbereichen (Krebsscree-
ning, Bewegungsförderung, Alkohol, Tabak
etc.), doch eine Systematik zur Erfassung,
Bewertung und Dokumentation des beim
einzelnen Patienten angezeigten Hand-
lungsbedarfs im Bereich der Prävention
und Gesundheitsförderung fehlt. Das Pro-
gramm EviPrev1 will diese Lücke schliessen
und hat zu diesem Zweck eine Präventions-
karte als Informations- sowie Dokumenta-
tionsinstrument entwickelt, welche Hausärz-
tinnen und Hausärzten sowie PatientInnen
in der konkreten Umsetzung von Prävention
und Gesundheitsförderung unterstützen
soll. Im Rahmen eines auf drei Jahre ange-
legten Pilotprojektes wird diese Präven-
tionskarte nun im Kanton Bern getestet,
wobei der Fokus auf der Bevölkerung zwi-
schen 50 und 75 Jahren liegt.2

Die Präventionskarte 3

Die Präventionskarte wurde in Anlehnung
an den schweizerischen Impfausweis ent-
wickelt und basiert inhaltlich auf den Evi-
Prev Empfehlungen. Diese Empfehlungen
orientieren sich an jenen der U.S. Preventi-
ve Services Task Force (USPSTF) und wer-
den durch das EviPrev Scientific Commit-
tee für die Schweiz angepasst sowie lau-
fend aktualisiert. Der aktuelle Stand der
Empfehlungen wurde 2015 im Swiss Medi-
cal Forum und der Revue Médicale Suisse
publiziert4.
Die Präventionskarte zeigt auf einen Blick,
welche präventiven und gesundheits-
fördernden Massnahmen bei einer Person
bestimmten Alters und Geschlechts auf-
grund der wissenschaftlichen Evidenz
grundsätzlich indiziert oder auch nicht indi-
ziert sind. Sie bietet die Möglichkeit zu
dokumentieren, welche Themen beim ein-

zelnen Patienten von besonderer Relevanz
sind und wann diese besprochen bzw.
abgeklärt wurden. Mit dieser Dokumen-
tationsmöglichkeit unterstützt die Karte
eine auf die einzelnen PatientInnen und ihr
persönliches Risikoprofil abgestimmte 
Planung von Vorsorgeuntersuchungen und
Lebensstilberatungen. Eine individuelle
Anpassung der Vorsorgeplanung ist jeder-
zeit möglich, gerade auch in Bezug auf
umstrittene Interventionen wie das PSA
oder die Mammographie.5 Sie ist ein Hilfs-
mittel – kein Kontrollinstrument oder eine
Doktrin. Wesentlich ist zudem, dass sie
einen aktiven Einbezug der PatientInnen 
in die Planung von Vorsorgemassnahmen
begünstigt, wie auch der erste Praxistest
der Karte zeigt. 

Erster Praxistest der Karte 

Unter Beteiligung von acht ÄrztInnen in
sechs Praxen wurde im Kanton Bern im
November 2015 ein Praxistest durchgeführt
und mittels Fragebogen sowie qualitativen
Interviews evaluiert. Das Ziel war, mögliche
Anwendungsbarrieren zu identifizieren so-
wie die Akzeptanz und Funktionsfähigkeit
des Instruments zu ergründen. Zudem soll-
ten Optionen zur Verbesserung der Präven-
tionskarte und deren Anwendung identifi-
ziert werden.

Anwendung der Präventionskarte

Die am Test beteiligten HausärztInnen wur-
den gebeten, die Präventionskarte bei
möglichst allen PatientInnen zwischen 50
und 75, die während des Testmonats eine
Konsultation hatten, anzuwenden. Die erho-
benen Daten zeigen, dass diese Anwendung
bei schätzungsweise 55% der erwähnten
Zielgruppe erfolgte.6 In ca. 80% der Fälle
geschah dies im Rahmen der Routinekon-
sultation – in 20% der Fälle wurde eine Spe-
zialkonsultation vereinbart, um das Thema
Vorsorge zu behandeln. Die Einbindung der
MPAs in die «Abwicklung» von EviPrev war

EviPrev

Präventionskarte zur Unterstützung evidenzbasierter Prävention und
Gesundheitsförderung erstmals in Berner Hausarztpraxen getestet.

EviPrev unterstützt die evidenzbasierte Prävention und Gesundheitsförderung in der Hausarztpraxis. 
Hierzu werden gemeinsam mit HausärztInnen Informationsmaterialien und Hilfsmittel entwickelt 

und getestet. Der Artikel berichtet vom ersten Praxistest der Präventionskarte im November 2015.

Hilde Schäffler, Dr.phil. Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern; Public Health Services Bern und 
Andreas Biedermann, Public Health Services Bern

Die EviPrev-Präventionskarte zeigt 
übersichtlich auf, welche Vorsorgethemen
angesprochen werden können und 
welche Untersuchungen angezeigt sind.
Bild: zvg
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relativ gering. Nur in einer Praxis übernahm
die MPA grossmehrheitlich die Anwendung
von EviPrev und füllte die Karte gemeinsam
mit den PatientInnen aus. Sie kennzeichne-
te zudem, wo für den Arzt Bedarf bestand,
das Thema zu vertiefen. Seitens der Patien-
tInnen traf das Programm bzw. die Präven-
tionskarte auf eine sehr gute Akzeptanz. In
nur 17 von 509 Fällen (3,4%) wurde EviPrev
aufgrund von Desinteresse der PatientIn-
nen nicht angewendet. Den Erfahrungen
der ÄrztInnen zufolge nahmen die Patien-
tInnen den Vorschlag einer auf ihre Person
abgestimmten Prävention und Gesundheits-

förderung vorwiegend als Wertschätzung
ihrer Person bzw. ihrer Gesundheit wahr.

Zeitaufwand

Prävention und Gesundheitsförderung 
gelten als eine der Kernkompetenzen von
HausärztInnen7, doch deren Umsetzung im
Praxisalltag ist aufgrund des Zeitmangels
oft schwierig. Für Themen, die über akute
Beschwerden oder Erkrankungen hinaus-
gehen, bleibt häufig wenig Zeit. Umso wich-
tiger ist daher eine Strategie für die Identifi-
kation und Priorisierung derjenigen Mass-

nahmen, die beim einzelnen Patienten
angezeigt sind und zu denen er oder sie
auch bereit ist. Die Präventionskarte kann
diesen Prozess wesentlich unterstützen,
aber auch sie bedingt – besonders anläss-
lich der Erstanwendung – einen gewissen
Zeitaufwand. Im Rahmen des Praxistests
belief sich dieser im Gesamtdurchschnitt
auf 15 Minuten, wobei die Spannweite zwi-
schen den einzelnen ÄrztInnen zwischen
fünf8 und 28 Minuten betrug. Dieser Zeit-
aufwand umfasst die Vorbereitung der Prä-
ventionskarte, die Zeit mit den PatientInnen
sowie die für Administration und das 
Ausfüllen des Fragebogens benötigte Zeit.
Es ist daher davon auszugehen, dass eine
wiederholte und routinemässige Anwen-
dung der Präventionsarte bedeutend weni-
ger Zeit in Anspruch nehmen wird.

Praktischer Nutzen aus Sicht 
der beteiligten ÄrztInnen

Welcher Nutzen steht – aus Sicht der am
Praxistest beteiligten ÄrztInnen – diesem
Zeitaufwand gegenüber? Was bedeutet
Evidenzbasierung und Systematik der Vor-
sorge in der Praxis und welchen zusätz-
lichen Mehrwert bringt die Anwendung der
Präventionskarte? Aus der Evidenzbasie-
rung resultiert in der Praxis eine «Rückver-
sicherung, dass das, was man macht, dem
aktuellen Stand des Wissens entspricht»,
wie eine Ärztin formuliert. Ein anderer Arzt
weist darauf hin, dass für ihn die Bündelung
des Wissens sowie dessen Aktualisierung
durch das Programm wesentlich ist. Dadurch
«muss man es nicht selbst zusammensu-
chen und updaten». In Bezug auf die Sys-
tematik des Ansatzes wird der rasche Über-
blick über den Stand der Prävention beim
einzelnen Patienten, der durch die Präven-
tionskarte gewährleistet wird, als klarer
Mehrwert identifiziert. Wichtig ist aber auch
hier der Aspekt der Rückversicherung des
Handelns. So gibt ein Arzt zu bedenken,
dass man «oft von den Themen, die bei
Patienten immer wieder akut sind, so abge-
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lenkt ist, dass man es verpasst, einmal eine
systematische Gesamtschau zu machen –
da ist das Programm sehr nützlich». So
weiss man dann auch, «die Vorsorge beim
Patienten ist à jour, man hat nicht etwas
Wichtiges vergessen», wie es eine Ärztin
ausdrückt. 
Ein zusätzlicher Mehrwert der Präventions-
karte liegt in der Unterstützung der Kom-
munikation zwischen Ärztin und Patienten -
und zwar in mehrerlei Hinsicht. So ist das
Ausfüllen der Präventionskarte, wie einer
der Ärzte hervorhebt, «ein konkreter Anlass
und eine Motivation, Themen der Präven-
tion und Gesundheitsförderung anzuspre-
chen und mit dem Patienten durchzugehen».
Zudem kann die Ansprache eher schwieri-
ger bzw. «heikler» Themen – wie es das
Gewicht eines Patienten zum Beispiel dar-
stellen kann – durch die Einbettung in einen
grösseren Zusammenhang erleichtert wer-
den: «Im Rahmen so einer Gesamtschau ist

es oft leichter und zielführender, gewisse
eher heikle Themen anzusprechen». Und
schliesslich kann die Präventionskarte bei
«übermotivierten» oder auch stark verunsi-
cherten PatientInnen, die anhand moderner
Diagnosetechniken jegliches Risiko aus-
schalten möchten, dazu genutzt werden,
eine massvolle und zielführende Prävention
vorzuschlagen. Aus der Präventionskarte
wird ersichtlich, dass es meist nur einige
wenige Interventionen sind, die ohne Vor-
behalt empfohlen sind, da ihr Nutzen belegt
ist und dieser die mit der Intervention ver-
bundenen Risiken klar übersteigt. So wird
von einem Arzt hervorgehoben, dass er das
Instrument auch deswegen schätzt, weil
«man den Leuten zum Beispiel zeigen kann,
dass es nicht nur auf meinem Mist gewach-
sen ist, dass man die Prostata etwas ruhen
lassen kann». 
Und schliesslich wird der Mehrwert der 
Präventionskarte auch darin gesehen, dass

sie als ein Daten-Management Tool einsetz-
bar ist. Sie bringt die Erkenntnisse verschie-
denster Daten (Patientendaten, Daten aus
der Wissenschaft, Labordaten, Spezialarzt-
daten etc.) auf den Punkt und kondensiert
diese Informationen in einem Symbol (siehe
Grafik). In diesem Sinne hilft die Präven-
tionskarte auch, «die Datenflut im Haus-
arztbereich zu bewältigen».

Resümee und Ausblick

Der Praxistest hat gezeigt, dass die Prä-
ventionskarte in den Arbeitsalltag sowohl
von Gruppen- als auch Einzelpraxen inte-
griert werden kann. Sie ist somit ein ge-
eignetes Instrument, um die Identifikation
und Priorisierung jener präventiven und
gesundheitsfördernden Massnahmen, die
beim einzelnen Patienten angezeigt und
grundsätzlich umsetzbar sind, zu unter-
stützen. Der mit der (erstmaligen) Anwen-
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dung der Präventionskarte verbundene
Zeitaufwand von durchschnittlich insge-
samt 15 Minuten ist aus der Sicht der betei-
ligten ÄrztInnen, in Relation zum Nutzen 
der Karte, durchaus vertretbar. An der Prä-
ventionskarte geschätzt wird vor allem der
rasche Überblick, den sie liefert, und die
Rückversicherung des ärztlichen Handelns
in Hinblick auf den aktuellen Stand des wis-
senschaftlichen Wissens sowie die Rück-
versicherung, dass beim einzelnen Patien-
ten nicht etwas Wichtiges vergessen wur-
de. Einen zusätzlichen Mehrwert bietet die
Präventionskarte im Bereich der Kommuni-
kation mit den PatientInnen. Hier kann sie
als Mittel zur Motivation von PatientInnen,
zur kontextualisierten Ansprache von «heik-
len» Themen, aber auch zur Relativierung
der Untersuchungs-/Diagnostik-Ambitio-
nen von «übermotivierten» bzw. überängst-
lichen PatientInnen dienlich sein. 

Ab Ende 2016/Anfang 2017 wird das Evi-
Prev Pilotprojekt im Kanton Bern mit einer
zweiten Testphase weitergeführt. Unter-
sucht werden soll dabei die Langzeit-
anwendung einer neuen, verbesserten Ver-
sion der Präventionskarte, in deren Anwen-
dung sowohl die medizinischen Praxis-
assistentinnen9 als auch die PatientInnen
stärker eingebunden werden sollen. 

1 EviPrev entstand 2006 aus einer Initiative von klinisch und wis-

senschaftlich tätigen (Präventiv-) MedizinerInnen und Fachleuten

aus dem Bereich Public Health. Heute beteiligen sich VertreterIn-

nen medizinischer Institute der Universitäten Lausanne, Bern,

Zürich, Basel und Genf, des Schweizerischen Tropen- und Public

Health-Instituts Basel sowie Fachleute der öffentlichen Gesund-

heit an der Entwicklung und Realisierung von EviPrev. Zu den

Trägerorganisationen zählen die Schweizerische Gesellschaft für

Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) und das Kollegium für Haus-

arztmedizin (KHM). Die FMH hat das Patronat über EviPrev über-

nommen. EviPrev ist als gemeinnütziger Verein organisiert und

verfolgt keine kommerziellen Interessen. Weitere Informationen

siehe: www.eviprev.ch

2 Das Pilotprojekt wird finanziell durch das Programm Via-Best

Practice Gesundheitsförderung im Alter von Gesundheitsförde-

rung Schweiz und 10 Kantonen sowie die Ernst Göhner Stiftung

unterstützt. 

3 Die Karte liegt in einer Papier-Version sowie einer elektronischen

Version als Excel Sheet vor. Beide Versionen kamen beim Praxis-

test zum Einsatz, wobei die überwiegende Mehrheit der beteilig-

ten ÄrztInnen die Excel-Version zur Anwendung brachte. 

4 Cornuz et al. Schweizer Empfehlungen für den Check-up. Swiss

Medical Forum. 2015;15(43):974-980.

5 In Bezug auf solche invasiven, mit Risiken behafteten Interven-

tionen betont EviPrev die Bedeutung des Einbezugs der Patien-

tInnen und die gemeinsame Entscheidungsfindung von ÄrztInnen

und PatientInnen. Grundvoraussetzung hierfür sind geeignete,

einfach verständliche Informationsmaterialien für PatientInnen,

wie sie beispielsweise für die Koloskopie entwickelt wurden. 

Siehe http://www.pmu-lausanne.ch/pmu-programme-cancer-

brochure-de.pdf.

6 Insgesamt wurden 509 Fragebogen retourniert.

7 Hierzu siehe beispielsweise: Neuner Stefan, Prävention und

Gesundheitsförderung in der Hausarztmedizin. Eine unserer

Kernkompetenzen. In: PrimaryCare 2006;6/23: 420-423.

8 In diesem Fall wurde die Anwendung von EviPrev grösstenteils

an die MPA übertragen.

9 Zur stärkeren Einbindung der MPAs in die Umsetzung von Evi-

Prev ist zudem ein weiteres Teilprojekt in Kooperation mit mehre-

ren Gruppenpraxen sowie in Zusammenarbeit mit dem Berner

Institut für Hausarztmedizin in Planung.
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Die schweizerische Hirnforschung 
gehört zur Weltspitze. Um diese For-
schung weiter zu unterstützen und 
voranzutreiben, haben engagierte 
Wissenschaftler 1995 die Schweize-
rische Hirnliga gegründet. Die bedeu-
tenden Fortschritte in der Behandlung 
von Hirnschlägen, Multipler Sklerose 
und der Parkinson Krankheit weisen 
darauf hin, dass sich die Forschung 
auf dem richtigen Weg befi ndet. 
Die Schweizerische Hirnliga fördert 
diese Entwicklungen ebenso wie die 
Bestrebungen, Therapien von Alzhei-
mer-Krankheit, Depressionen, Hirn-
tumoren und Suchtkrankheiten zu ver-
bessern.

Zu ihren wichtigsten Anliegen gehört 
auch, die Bevölkerung über die Mög-
lichkeiten zur Gesunderhaltung des 
Gehirns zu informieren. Dazu gibt 
die Schweizerische Hirnliga viermal 
im Jahr das Magazin «das Gehirn» 
heraus. 

«das Gehirn» bestellen Sie auf www.
hirnliga.ch oder telefonisch unter 
031 310 20 90. Übrigens: Spenderin-
nen und Spender der Schweizerischen 
Hirnliga erhalten «das Gehirn» kos-
tenlos. 

Schweizerische Hirnliga

Postgasse 19, Postfach

CH-3000 Bern 8

Tel. 031 310 20 90

Fax 031 310 20 82

info@hirnliga.ch

Spendenkonto PC 30-229469-9

SCHWEIZERISCHE HIRNLIGALIGUE SUISSE POUR LE CERVEAULEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

1  Das Gehirn 3/2016

gefühl empfindet. Das Dopamin zeigt 
also, was uns guttut. Das Heimtückische an allen Drogen 

ist, dass sie dieselbe Sprache sprechen 
wie das Gehirn. Sie lassen es entwe-
der Dopamin oder ähnliche Stoffe 
ausschütten (das tun etwa Nikotin, 
Koffein, Kokain). Oder aber die Wirk-
stoffe der Droge verhalten sich wie 
körpereigene Stoffe und lösen direkt 
selbst das gute Gefühl aus (z.B. He-
roin oder Opium). Im Vergleich zum 
natürlichen Belohnungsvorgang im 
Gehirn wirken Drogen aber viel stär-
ker. Nikotin beispielsweise erhöht die 
Dopaminausschüttung um das Hun-
dertfache, harte Drogen wie Kokain 
sogar um das Tausendfache. Bei regelmässigem Drogenkonsum ver- 

Die Hände zittern. Der Kopf schmerzt 
unerträglich. Man ist nervös und regt 
sich über Kleinigkeiten auf: Viele Rau-
cher, die gerne aufhören möchten, 
fürchten die Entzugserscheinungen. 
Diese können sich sowohl körperlich 
als auch mental äussern und machen 
den Rauchstopp so schwierig. Nur 
ganz wenige Raucher schaffen es ohne 
Hilfe dauerhaft aufzuhören. 

In der Sprache des GehirnsDoch warum macht Nikotin überhaupt 
abhängig? Das Gehirn «belohnt» posi-
tive Beschäftigungen wie Essen, Sport 
oder soziale Begegnungen, indem es 
vermehrt Dopamin ausschüttet. Die-
ser Stoff bewirkt, dass der Mensch 
sich wohlfühlt oder gar ein Glücks-

Inhalt Nr. 3/2016
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2«Das Gehirn ist die Grundlage  der Persönlichkeit» 
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